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Artikel XXII

1. Jede Vertragschließende Seite verpflichtet sich, geeignete 
Anstrengungen in Übereinstimmung mit der Charta der Ver
einten Nationen zu unternehmen, damit niemand eine dem 
Ziel dieser Konvention zuwiderlaufende Tätigkeit ausführt.

2. Jede Vertragschließende Seite unterrichtet die Kommis
sion über jede derartige Tätigkeit, die ihr zur Kenntnis ge
langt.

Artikel XXIII
1. Die Kommission und der Wissenschaftliche Ausschuß ar

beiten mit den Teilnehmerstaaten der Konsultativtreffen zum 
Antarktis-Vertrag in Fragen zusammen, die in deren Zustän
digkeit fallen.

2. Die Kommission und der Wissenschaftliche Ausschuß ar
beiten gegebenenfalls mit der Organisation der Vereinten 
Nationen für Ernährung und Landwirtschaft und mit anderen 
Spezialorganisationen zusammen.

3. Die Kommission und der Wissenschaftliche Ausschuß 
streben die Entwicklung kooperativer Arbeitsbeziehungen ge
gebenenfalls zu zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or
ganisationen an, die zu ihrer Arbeit beitragen könnten, dar
unter dem Wissenschaftlichen Komitee für Antarktisfor
schung, dem Wissenschaftlichen Komitee für Ozeanforschung 
und der Internationalen Walfangkommission.

4. Die Kommission kann mit den in diesem Artikel ge
nannten Organisationen und mit anderen Organisationen ge
gebenenfalls Vereinbarungen abschließen. Die Kommission 
und der Wissenschaftliche Ausschuß können solche Organisa
tionen einladen, zu ihren Sitzungen und zu Zusammenkünften 
ihrer Unterorgane Beobachter zu entsenden.

Artikel XXIV

1. Zur Förderung des Zieles dieser Konvention und zur Ge
währleistung der Einhaltung ihrer Bestimmungen kommen die 
Vertragschließenden Seiten überein, ein Beobachtungs- und 
Inspektionssystem zu schaffen.

2. Das Beobachtungs- und Inspektionssystem wird von der 
Kommission nach folgenden Grundsätzen aufgestellt:

a) Die Vertragschließenden Seiten arbeiten zusammen, um 
unter Berücksichtigung der bestehenden internationa
len Praxis die wirksame Durchführung des Beobach
tungs- und Inspektionssystems zu sichern. Dieses System 
umfaßt u. a. Verfahren für das Anbordgehen und die 
Inspektion von Schiffen durch von den Mitgliedern der 
Kommission benannte Beobachter und Inspektoren so
wie Verfahren für Verfolgung und Sanktionen durch den 
Flaggenstaat auf der Grundlage von Beweisen, die durch 
solches Anbordgehen und solche Inspektionen erbracht 
worden sind. Ein Bericht über solche Verfolgungen und 
verhängten Sanktionen ist in die im Artikel XXI dieser 
Konvention genannten Informationen aufzunehmen;

b) Zur Kontrolle der Einhaltung der im Rahmen dieser 
Konvention angenommenen Maßnahmen werden durch 
Beobachter und Inspektoren, die von' den Mitgliedern 
der Kommission benannt werden und zu den von der 
Kommission festgelegten Bedingungen tätig sind, Beob
achtungen und Inspektionen an Bord von Schiffen durch
geführt, die im Anwendungsbereich dieser Konvention 
wissenschaftliche Forschungen oder den Fang lebender 
Meeresressourcen betreiben;

c) Die benannten Beobachter und Inspektoren verbleiben 
unter der Jurisdiktion der Vertragschließenden Seite, 
deren Staatsbürger sie sind. Sie erstatten dem Kommis
sionsmitglied, das sie benannt hat, Bericht, das seiner
seits an die Kommission berichtet.

3. Bis zur Schaffung des Beobachtungs- und Inspektions
systems bemühen sich die Mitglieder der Kommission um 
zeitweilige Regelungen für die Benennung von Beobachtern 
und Inspektoren. Die so benannten Beobachter und Inspekto
ren sind berechtigt, Inspektionen nach den im Absatz 2 dar
gelegten Grundsätzen durchzuführen.

Artikel XXV
1. Entsteht zwischen zwei oder mehreren Vertragschließen

den Seiten ein Streit über die Auslegung oder Anwendung 
dieser Konvention, so konsultieren sich diese Vertragschlie
ßenden Seiten, um den Streit durch Verhandlung, Untersu
chung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsgericht, gerichtliche 
Entscheidung oder andere friedliche Mittel ihrer Wahl beizu
legen.

2. Jeder Streit dieser Art, der auf dem genannten Wege 
nicht beigelegt wird, wird, in jedem Falle mit dem Einver
ständnis aller am Streit beteiligten Seiten, dem Internatio
nalen Gerichtshof zwecks Beilegung oder einer schiedsgericht
lichen Entscheidung unterbreitet. Wird jedoch keine Einigung 
über die Übergabe des Falles an den Internationalen Gerichts
hof oder an eine schiedsgerichtliche Entscheidung erzielt, so 
sind die am Streit beteiligten Seiten damit nicht ihrer Pflicht 
entledigt, weiter nach seiner Lösung mit Hilfe eines der im 
Absatz 1 genannten friedlichen Mittel zu suchen.

3. Wird der Streit einer schiedsgerichtlichen Entscheidung 
unterbreitet, so wird das Schiedsgericht, wie im Anhang zu 
dieser Konvention vorgesehen, gebildet.

Artikel XXVI
1. Diese Konvention liegt vom 1. August bis 31. Dezem

ber 1980 in Canberra zur Unterzeichnung durch die Staaten 
auf, die an der vom 7. bis 20. Mai 1980 in Canberra abgehal
tenen Konferenz über die Erhaltung der lebenden Meeres
ressourcen der Antarktis teilgenommen haben.

2. Staaten, die die Konvention auf diese Weise unterzeich
nen, sind die ursprünglichen Unterzeichnerstaaten der Kon
vention.

Artikel XXVII
1. Diese Konvention unterliegt der Ratifizierung, An

nahme oder Bestätigung durch die Unterzeichnerstaaten.
2. Die Ratifikations-, Annahme- oder Bestätigungsurkun

den werden bei der Regierung Australiens hinterlegt, die hier
mit als Depositar benannt wird.

Artikel XXVIII
1. Diese Konvention tritt am dreißigsten Tage nach Hinter

legung der achten Ratifikations-, Annahme- oder Bestäti
gungsurkunde durch im Artikel XXVI Absatz 1 dieser Kon
vention genannte Staaten in Kraft.

2. Für jeden Staat oder jede regionale ökonomische Inte
grationsorganisation, der bzw. die nach dem Datum des In
krafttretens dieser Konvention eine Ratifikations-, Annahme-, 
Bestätigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt die Kon
vention am dreißigsten Tage nach Hinterlegung seiner bzw. 
ihrer Urkunde in Kraft.

Artikel XXIX
1. Diese Konvention steht jedem Staat zum Beitritt offen, 

der an Forschungs- oder Fangtätigkeit in bezug auf die le
benden Meeresressourcen, auf die diese Konvention Anwen
dung findet, interessiert ist

2. Diese Konvention steht den von souveränen Staaten 
gebildeten regionalen ökonomischen Integrationsorganisatio
nen zum Beitritt offen, unter deren Mitgliedern sich ein oder 
mehrere Mitgliedstaaten der Kommission befinden und denen 
die Mitgliedstaaten der Organisation ganz oder teilweise die 
Zuständigkeit für Fragen übertragen haben, die in dieser Kon
vention geregelt werden. Der Beitritt solcher regionaler öko
nomischer Integrationsorganisationen ist Gegenstand von 
Konsultationen zwischen den Mitgliedern der Kommission.

Artikel XXX
1. Diese Konvention kann jederzeit abgeändert werden.
2. Beantragt ein Drittel der Mitglieder der Kommission eine 

Sitzung zur Erörterung eines Abänderungsvorschlages, so be
ruft der Depositar eine solche Sitzung ein.

3. Eine Abänderung tritt in Kraft, wenn der Depositar von 
allen Mitgliedern der Kommission die entsprechende Rati
fikations-, Annahme- oder Bestätigungsurkunde erhalten hat.


